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STADT GREVESMÜHLEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

BAULEITPLANUNG DER STADT GREVESMÜHLEN


Betrifft:	Satzung der Stadt Grevesmühlen über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Grevesmühlen Nordwest“

hier:	Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 


Ziele der Planung:
Die Planungsziele bestehen in der Harmonisierung der real ausgeübten Nutzung mit den Planfestsetzungen. Die ausgebauten Ver- und Entsorgungsanlagen und Erschließungsanlagen sind planungsrechtlich anzupassen. Die real ausgeübten Nutzungen sind insbesondere in Bezug auf die Freiflächenphotovoltaikanlagen maßgebend für die Bewertung der Festsetzungen und Auswirkungen.
Die Art der baulichen Nutzung ist unter Berücksichtigung der realisierten Ansiedlungen anzupassen. Die Höhe baulicher Anlagen ist unter Bezug auf die Zielsetzungen zu präzisieren. In Teilbereichen sind höhere bauliche Anlagen vorgesehen. Die Anforderungen zur Errichtung einer Bioenergieanlage im Umfeld der Kläranlage der Stadt Grevesmühlen sind zu überprüfen. Eine dem Bedarf angepasste Ausnutzung der Grundstücke ist Gegenstand. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden bewertet.
Es erfolgen Ergänzungen in Bezug auf die Ausgleichs- und Ersatzanforderungen, auf artenschutzrechtliche Betrachtungen und insbesondere auf die Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht wird die Festsetzungsmethodik geändert. Anstelle der ursprünglich verwendeten IFSP (Immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel) werden LEK (Lärmemissionskontingente) verwendet. Im Ergebnis ist darzustellen, dass die Sondergebiete für PV-Anlagen ohne Kontingentierung verbleiben. Für die Industrie- und Gewerbegebiete werden die Kontingente neu verteilt. Es ergeben sich keine Einschränkungen für die bereits festgesetzten Gebiete und für die vorhandenen Ansiedlungen. 
In Bezug auf die Geruchsemissionen wurde eine Geruchsimmissionsprognose unter Berücksichtigung der Vorbelastungen erstellt. Danach ergeben sich Anforderungen und Festsetzungen, die von den ursprünglichen Vorgaben abweichen. Insbesondere zur Bewertung der 25 Prozent Isoplethe. 
Die Belange der Ver- und Entsorgung werden durch Klarstellungen berücksichtigt. 
Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers wird auch für die Ansiedlung der Bioenergieanlage im GI 4.1 Gebiet nachgewiesen. Eine Versickerung und Verdunstung ist möglich. 

Der von der Stadtvertretung der Grevesmühlen in der Sitzung am 06.10.2025 gebilligte und zur Veröffentlichung bestimmte Entwurf der Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 der Stadt Grevesmühlen, bestehend aus der Planzeichnung Teil (A) und den textlichen Festsetzungen im Text Teil (B) mit den örtlichen Bauvorschriften begrenzt:
· im Nordosten:	durch den Vielbecker Weg,
· im Nordwesten:	durch landwirtschaftliche Nutzflächen, 	  
· im Osten:	 	durch vorhandene Bebauung und
· im Süden: 		durch die Bundesstraße B105 bzw. Grundstücke entlang der
Bundesstraße B105
und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht sowie die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, Informationen und Fachgutachten werden 

vom 11. November 2025 bis einschließlich 16. Dezember 2025

im Internet veröffentlicht.
[bookmark: _Hlk169543884]Die vorgenannten Unterlagen können auf der Internetseite der Stadt Grevesmühlen unter der Adresse https://www.grevesmühlen-erleben.de/news/öffentliche-bekanntmachungen während der Dauer der Veröffentlichung (Veröffentlichungsfrist) eingesehen werden.

[bookmark: _Hlk169543958]Die Unterlagen stehen auch im zentralen Internetportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und Planungsportal) unter der Adresse https://www.bauportal-mv.de während der Veröffentlichungsfrist zur Verfügung.

[bookmark: _Hlk169544162]Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die oben genannten Planunterlagen während der Veröffentlichungsfrist als weitere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB in der Stadt Grevesmühlen, Bauamt, Rathausplatz 1, Haus 2, 1. OG, 23936 Grevesmühlen während der folgenden Zeiten 
Dienstag		9:00 Uhr-12:00 Uhr und 13:00 Uhr-15:00 Uhr 
Mittwoch		9:00 Uhr-12:00 Uhr
Donnerstag		9:00 Uhr-12:00 Uhr und 13:00 Uhr-18:00 Uhr
und darüber hinaus nach vorheriger Terminabstimmung (Tel.-Nr. 03881/723-165) zu anderen Zeiten zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 der Stadt Grevesmühlen ist in dem nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt.

Übersichtsplan
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Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden.

[bookmark: _Hlk169544548][bookmark: _Hlk169544592]Die Stellungnahmen sollen vorzugsweise elektronisch per E-Mail an die E-Mail-Adresse bauplanung@grevesmuehlen.de übermittelt werden. Bei Bedarf können die Stellungnahmen aber auch auf anderem Wege schriftlich an die Stadt Grevesmühlen
· Postanschrift: Stadt Grevesmühlen, Bauamt, Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen
· Fax.: 	03881/723-111.
Darüber besteht die Möglichkeit, die Stellungnahmen während der angegebenen Zeiten sowie im Rahmen eines vereinbarten Termins in der Stadt Grevesmühlen, Bauamt, Rathausplatz 1, Haus 2, 1. OG, 23936 Grevesmühlen auch zur Niederschrift vorzubringen.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB und § 4a Abs. 5 BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Grevesmühlen deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

[bookmark: _Hlk169544639]Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass auch Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind.

Folgende umweltbezogene Unterlagen, Gutachten und Stellungnahmen sind verfügbar und liegen zur Einsichtnahme mit aus:

1. Schalltechnische Untersuchung zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 „Grevesmühlen Nordwest“ in Grevesmühlen, Ingenieurbüro Genest und Partner, Heerstraße 24-26, 14052 Berlin, 14.08.2025, Gutachten Nr. 140P1 G1 
2. Messtechnischer Nachweis der durch den Betrieb einer Pyrolyseanlage am Standort „Am Baarssee“ in 23936 Grevesmühlen erzeugten Schallimmissionen, AiR Ingenieurbüro, Struenseestraße 3, 22767 Hamburg, 03.07.2024
3. Emissions- und Immissionsprognose für Schall für die Errichtung und den Betrieb einer Biomethananlage am Standort Grevesmühlen, Büro für Schallschutz AQU, Schonenfahrerstraße 4, 18057 Rostock, 10.06.2025
4. Geotechnischer Untersuchungsbericht, 2. Bericht (Baugrundgutachten), Geotechnisches Sachverständigenbüro Reeck, Lübsche Burg 8, 23966 Wismar, 21.07.2025
5. Geotechnischer Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten), Geotechnisches Sachverständigenbüro Reeck, Lübsche Burg 8, 23966 Wismar, 29.01.2024
6. Stellungnahme über die Baugrund- und Gründungsverhältnisse 1. Nachtrag, Geotechnisches Sachverständigenbüro Reeck, Ulmenstraße 12, 23966 Wismar, 31.03.2008
7. Stellungnahme über die Baugrund- und Gründungsverhältnisse, Geotechnisches Sachverständigenbüro Reeck, Ulmenstraße 12, 23966 Wismar, 20.06.2007
8. B-Plan Nr. 29 der Stadt Grevesmühlen, Wassertechnische Berechnungen, 1. Änderung im Zusammenhang mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29, Ingenieurbüro Martin Sonntag, Poeler Straße 85a, 23970 Wismar, 27. Mai 2025 
9. Gutachten zur Ermittlung des angemessenen Abstandes mittels Ausbreitungs- und Auswirkungsbetrachtung in Anwendung der KAS-18 und KAS-32, EC Umweltgutachter und Sachverständige Kremp & Partner PartG mbH, Teerofen Haus 3, 19395 Karow 02.06.2025
10. Erläuterungsbericht, Biomethananlage Grevesmühlen, Entwurfsplanung, Niersberger Wohn- und Anlagenbau GmbH & Co. KG, Karl-Zucker-Straße 1a, 91052 Erlangen, 15.08.2025
11. Fachbeitrag Artenschutz zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 der Stadt Grevesmühlen, Gutachterbüro Martin Bauer, Theodor-Körner-Straße 21, 23936 Grevesmühlen Stand September 2025
12. Kurzbericht zu den vorläufigen Ergebnissen der Geruchsimmissionen im B-Plan Nr. 29 der Stadt Grevesmühlen, Ingenieurbüro Berger & Colosser GmbH & Co.KG, Dipl.-Ing. Jörn Berger, Goethestraße 2, 18055 Rostock, Berichtsdatum 16.09.2025 Entwurf

Die vorstehenden Unterlagen - Umweltbericht und Fachgutachten - enthalten folgende Arten umweltbezogener Informationen: 

· Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 
Bestandsbeschreibung und Bestandsbewertung, Auswirkungen des Vorhabens auf Gehölzbestände, Aussagen zu Wald und Waldabstand, Hinweise zu den relevanten Tierartengruppen Brutvögel, Reptilien und Amphibien sowie Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf diese, Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Beleuchtungen, Maßnahmen zum Artenschutz, Darstellung der Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung und vorgesehene Maßnahmen, Maßnahmen und Ausgleichsflächen innerhalb des Plangebietes und Erwerb von Ökopunkten.

· Schutzgut Fläche:
[bookmark: _Hlk169095509]Bestandsbeschreibung und Bewertung sowie der Auswirkungen durch das Vorhaben; Aussagen zur Flächenversiegelung/ zusätzliche Neuversiegelung. 

· Schutzgut Boden:
Bestandsbeschreibung und Bewertung, Aussagen zu Vorbelastungen; Information zu Bodenarten und deren Eigenschaften, Beeinträchtigung der Bodenfunktion, Aussagen zu Auftrag und Abtrag von Boden sowie Aufschüttungen, Ausgleichsmaßnahmen hinsichtlich des Schutzgutes Boden, Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung, Hinweis auf das Nichtvorhandensein von Altlasten gemäß dem derzeitigen Kenntnisstand.

· Schutzgut Wasser:
Bestandsbeschreibung und Bewertung sowie Auswirkungen durch das Vorhaben; Informationen zum Grundwasser und Oberflächenwasser, Grundwasserneubildung, Aussagen zur Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers, Versickerung von Niederschlagswasser/ Mulden- und Flächenversickerung, Aussagen zu Aufschüttungen. 

· Schutzgüter Luft und Klima: 
Bestandsbeschreibung und Bewertung sowie Aussagen zu mikroklimatischen und lufthygienischen Auswirkungen durch das Vorhaben, Aussagen zu regenerativen Energien.

· Schutzgut Landschaftsbild: 
Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes; Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das Landschaftsbild, Erhalt und Ersatz von Gehölzstrukturen, und Sichtschutzpflanzungen, Maßnahmen zum Schutz des Schutzgutes Landschaftsbild, Einbeziehung der Vorbelastung von Windenergieanlagen, Darlegung zur Höhe der baulichen Anlagen und Ausnahmeregelungen. 

· Schutzgut Mensch und seine Gesundheit:
Beschreibung und Bewertung der bestehenden Immissionssituation, Aussagen zu immissionsschutzrechtlichen Belangen und zum Immissionsschutz insbesondere Schallschutz und zum Schutz vor Geruchsimmissionen. Berücksichtigung der Aussagen zur Erholungsfunktion, Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Wohnumgebung, Aussagen zu abschirmender Bepflanzung und Bebauung, Aussagen zu Sichtschutzpflanzungen, Maßnahmen zu Aufschüttungen und zur Geländemodellierung. 

· Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 
Bekanntgabe der Informationen zu Bodendenkmalen innerhalb des Plangebietes nach derzeitigem Stand.

· Wechselwirkungen:
Wechselbeziehungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes und den Umweltschutzgütern.

· Natura 2000-Gebiete:
Lage des Plangebietes außerhalb von Natura 2000-Gebieten.

13. Umweltbezogene Stellungnahmen

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Verbände aus dem Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 der Stadt Grevesmühlen liegen vor und werden mit ausgelegt:




	Schutzgut/Belang
	Stellungnahme
	Thematischer Bezug

	Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
	Landkreis Nordwestmecklenburg, FD Umwelt und Regionalentwicklung, untere Naturschutzbehörde 
v. 20.02.2025
	Eingriffsregelung:
Erstellung einer Eingriffs-/ Ausgleichs-Ermittlung im Rahmen der Änderung des B-Planes. Darstellung der Kompensationsmaßnahmen.

Spezieller Artenschutz:
Artenschutzbelange sind gemäß §§ 39 und 44 Abs. 1 BNatSchG zu prüfen.
Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB).

Biotopschutz:
Keine Betroffenheit.

Natura 2000:
Keine Betroffenheit.

	
	Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Grevesmühlen
v. 19.02.2025
	Keine Aussagen zum Wald und Waldabstand, Hinweise zu Anforderungen in Bezug auf Waldabstand. Noch keine forstrechtliche Zustimmung. Darstellung der Waldflächen.

	
	Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Grevesmühlen
v. 14.04.2025
	In den Unterlagen zum Vorentwurf ist ersichtlich, dass die geplante Baugrenze innerhalb des gesetzlichen Waldabstandes von 30 m verläuft. Keine Zustimmung für den Fall der Veränderung der Lage der Baugrenze in Aussicht gestellt.

	
	Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Grevesmühlen
v. 09.09.2025
	Zustimmung unter Berücksichtigung der bisherigen Festsetzung mit der Zulässigkeit von Stellplätzen und Lagerräumen innerhalb des Waldabstandes jedoch nicht dem Aufenthalt von Menschen dienend.

	
	Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
v. 19.02.2025
	Ermittlung Kompensationsbedarf anhand einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen besonders für Amphibien und Avifauna.

	
	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
v. 30.04.2025
	Landwirtschaft/ EU-Förderangelegenheiten:
Vergrößerung der Baugebiete zu Lasten von festgesetzten Grün- und Ausgleichsflächen zur wirtschaftlicheren Ausnutzung. Sicherung des Kompensationsbedarfs durch interne und externe Ausgleichsmaßnahmen.

Naturschutz:
Keine Betroffenheit von Belangen der Behörde. Prüfung Belange anderer Naturschutzbehörden erforderlich.

	Boden, Fläche
	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
v. 30.04.2025
	Betroffenheit von landwirtschaftlich genutzten Flächen, somit landwirtschaftliche Belange betroffen. Rechtzeitige Information der Landwirte zur Inanspruchnahme. Inanspruchnahme von Baugebietsfläche zu Lasten von festgesetzten Grün- und Ausgleichsflächen. Ausgleich außerhalb des Plangebietes vorgesehen. Allgemeine Hinweise zum Bodenschutz, Anzeigepflicht bekanntgegeben.

	
	Bergamt Stralsund
v. 18.02.2025
	Keine Belange in der Zuständigkeit des Bergamtes.

	Wasser
	Landkreis Nordwestmecklenburg, FD Umwelt und Regionalentwicklung, untere Wasserbehörde 
v. 20.02.2025
	Niederschlagswasserbeseitigung:
Für eine erforderliche Gewässerbenutzung muss mindestens eine Inaussichtstellung der wasserrechtlichen Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde vor Satzungsbeschluss vorliegen.
Allgemeine Angaben Wasserhaushaltsgesetz, Wasserhaushalt, Regenwasserbewirtschaftung.
Anforderungen zur geplanten Versickerung des Niederschlagswassers. 
Aussagen zu belastetem Niederschlagswasser.
Nachweise für die Versickerungsfähigkeit auf den Grundstücken.
Kein Notüberlauf für die Ableitung in die Vorflut (Bullerbäk). Nachweise der schadlosen Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers.

Gewässerschutz:
Als bauplanungsrechtliche Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist mindestens ein 5 m breiter Schutzstreifen als Gewässerrandstreifen (Fläche zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) beidseitig auszuweisen.

Starkregenvorsorge:
Es wird auf Starkregen- sowie Dauerregenereignisse mit jeweils beträchtlichen Gesamtniederschlagsmengen im Rahmen des Klimawandels hingewiesen.

	
	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
v. 30.04.2025
	Gewässer I. Ordnung gemäß § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen des StALU nicht berührt. Wasserwirtschaftliche Belange des StALU sind nicht berührt.

	
	Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine 
v. 22.01.2025
	Keine grundsätzlichen Bedenken. Keine Zustimmung zum Regenwasserrückhaltebecken RRB1.
Gewässer zweiter Ordnung 7/11 und 7/11/B1 in der Unterhaltungspflicht des WBV.

	
	Zweckverband Grevesmühlen 
v. 14.02.2025
	Belange des Zweckverbandes sind von der Änderung nicht betroffen.
Trinkwasserversorgung ist über Anlagen des ZVG gesichert. Schmutzwasserentsorgung erfolgt entsprechend der Erschließungsvereinbarung zwischen der Stadt Grevesmühlen und dem ZVG. 
Das anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern.

	Mensch und menschliche Gesundheit
	Landkreis Nordwestmecklenburg, FD Umwelt und Regionalentwicklung, untere Immissionsschutzbehörde
v. 20.02.2025
	Durchführung einer schalltechnischen Untersuchung zur Beurteilung der Geräuschemissionen.
Berücksichtigung der auf das Plangebiet einwirkenden Geruchsimmissionen durch die benachbarte Kläranlage. Hinweis auf ggfs. erhöhte Anforderungen zur Reduzierung der Geruchsstoffemissionen bei der geplanten Biogasanlage aufgrund der Vorbelastung durch die bestehende Kläranlage. 

	
	Landkreis Nordwestmecklenburg, FD öffentlicher Gesundheitsdienst
v. 20.02.2025
	Grundsätzlich keine Bedenken. Neues Schallgutachten unter Berücksichtigung der Schutzansprüche der Umgebung. Beachtung der Hinweise des Gutachtens. Geruchsimmissionsprognose von ECO-CERT mit dem Hinweis der Behörde zur Bewertung der Geruchshäufigkeit von 15 % der Jahresstunden. Vermeidung von zusätzlichen Auswirkungen durch Gerüche. Voraussichtlich geruchsemittierende Betriebe u.a. Biogasanlage mit Nachweis zur Einhaltung der Orientierungswerte. 

	
	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
v. 30.04.2025
	Aussage zu genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für die Metallrecyclinganlage und für die Kläranlage und für die innerhalb des Gebietes liegende Karbonisierungsanlage, Lager für nicht gefährliche Abfälle. Beachtung des Bestandsschutzes.

	Kultur- und sonstige Sachgüter
	Landkreis Nordwestmecklenburg, untere Denkmalschutzbehörde
v. 20.02.2025
	Mitteilung, dass auf Basis der eingereichten Unterlagen keine Änderungen vorzunehmen sind.



Umweltbezogene Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus dem Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 der Stadt Grevesmühlen liegen nicht vor.

Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung in das Internet unter der Adresse https://www.grevesmühlen-erleben.de/news/öffentliche-bekanntmachungen und in das zentrale Internetportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und Planungsportal M-V) unter der Adresse https://www.bauportal-mv.de eingestellt.

[bookmark: _Hlk169544664]Hinweise zum Datenschutz 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) und dem Landesdatenschutzgesetz-DSG M-V. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Auf die Datenschutzerklärung der Stadt Grevesmühlen wird hingewiesen https://www.grevesmuehlen.de/datenschutz.html


Grevesmühlen, den ……………. 2025				(Siegel)


………………………………
Lars Prahler
Bürgermeister
der Stadt Grevesmühlen
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